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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Sonntag, dem 15. Mai 2022, sind 
Sie aufgerufen, über die Besetzung 
des Landtags in Nordrhein-Westfa-
len in den kommenden fünf Jahren 
zu entscheiden. 128 von den min-
destens 181 Abgeordneten (ohne 
Überhangmandate) werden von den 
rd. 13 Millionen Wahlberechtigten 
direkt in den Wahlkreisen gewählt. 
Die übrigen Mandate (mindestens 
53) werden aus den Landeslisten der 
an der Sitzverteilung teilnehmenden 
Parteien besetzt.
Wahlberechtigt sind alle Deutschen, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens ab dem 29. 
April 2022 (16. Tag vor der Wahl) in Nordrhein-Westfalen wohnen. Seit 
der Landtagswahl 2010 können – wie auch bei der Bundestagswahl 
– zwei Stimmen abgegeben werden: mit der Erststimme in der linken 
Spalte des Stimmzettels entscheiden die Wählerinnen und Wähler über 
das Direktmandat im Wahlkreis. Auf der rechten Seite des Stimmzet-
tels können Sie die sogenannte Zweit-Stimme für die Landesliste einer 
Partei vergeben.
Das Recht mitzubestimmen wird durch die Demokratie ermöglicht und 
ist leider in vielen Ländern nicht selbstverständlich. Sie haben also mit 
Ihrem Wahlrecht ein Privileg, das Sie nicht achtlos vergeuden sollten. 
Wir alle sind derzeit täglich mit grausamen Nachrichten konfrontiert, die 
deutlich machen: Frieden, Freiheit und Demokratie sind keine Selbst-
verständlichkeit. Und die sie tragenden Werte wie Meinungsfreiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und politische Entscheidungsfreiheit müssen von 
uns allen gelebt werden. Wir in Europa werden von den Feinden unse-
rer freiheitlichen und demokratischen Lebensweise offen – auch wieder 
mit Waffengewalt – angegriffen.
Indem Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, stärken Sie unsere 
Demokratie und tragen zur politischen Vielfalt und Freiheit in unserem 
Land bei. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie am 15. Mai von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch machen und zu einer hohen Wahlbeteiligung in der Gemeinde 
Niederzier beitragen.
Sollten Sie am Wahltag verhindert sein, besteht die Möglichkeit der vor-
herigen Stimmabgabe per Briefwahl. Auskünfte hierzu erhalten Sie auf 
der gemeindlichen Internetseite unter www.niederzier.de oder bei den 
Mitarbeiterinnen unseres Wahlbüros (Tel.: 02428/84520) im Rathaus.
Ihr Bürgermeister
Frank Rombey

Am 15.05.2022 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Die 
Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom                                                                                                                                              
04.04.2022 bis 24.04.2022 übersandt worden sind, sind der Stimmbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte zu 
wählen hat.
Die Gemeinde Niederzier gehört zum Wahlkreis 11 Düren I und ist in 14 
Stimmbezirke eingeteilt:

1. Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln, die im Wahl- 
 raum bereitgehalten werden. Jede wahlberechtigte Person erhält bei  
 Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
2. Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus- 
 weis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen, damit sie sich auf Ver- 
 langen über ihre Person ausweisen können.
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
3. Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  
 Eine Stimmabgabe durch einen Vertreter anstelle des Wählers  
 ist unzulässig.
4. Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
 a. für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der  
  Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvor-   
 schläge unter Angabe der Partei, und, sofern sie eine Kurzbezeich 

Bei den Stimmbezirken 4.0, 6.0 und 9.0 haben sich die Wahlräume 
geändert!!! 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
der Landtagswahl am 15.05.2022 um 15.00 Uhr in folgenden Briefwahl-
lokalen zusammen:

Öffentliche Bekanntmachungen

Wahlbekanntmachung

Bezeichnung der Stimmbezirke
Stimmbezirke

Lage des Wahlraums
(Straße, Nr., Zimmer-Nr.

1.0 Ellen Dorfgemeinschaftshaus, Gartenstr. 11a

2.0 Ellen Kindergarten, Streffenweg 4

3.0 Oberzier Dorfgemeinschaftshaus, Dorfplatz 51

4.0 Oberzier Kindergarten Oberzier, Ellener Str. 2

5.0 Oberzier
Mensa der Gesamtschule Niederzier, 
Am Weiherhof 22

6.0 Niederzier (ehem.) Volksbank, Breite Str. 20

7.0 Niederzier Grundschule, Weihbergstr. 23

8.0 Niederzier Bürgerhaus, Kölnstr. 46

9.0 Hambach Grundschule Hambach, Triftstr. 207

10.1 Krauthausen Sport- und Kulturhaus, Niederfeld 7

10.2 Selhausen Gaststätte Jonen, Römerstr. 2

11.0 Huchem-Stammeln Bürgerhaus, Stammelner Str. 33

12.0 Huchem-Stammeln Kindergarten, Grabenstr. 28

13.0 Huchem-Stammeln Grundschule, Hochheimstr. 34

Bezeichnung des Briefwahlbezirks Bezeichnung des Briefwahlraums

1 Briefwahl BW 1, Niederzier, Bürgerhaus, 
Kölnstr. 46, Gruppenraum 3

2 Briefwahl BW 2, Niederzier, Grundschule,  
Weihbergstr. 23, Klassenraum 14

3 Briefwahl BW 3, Niederzier, Grundschule,  
Weihbergstr. 23, Klassenraum 15

4 Briefwahl BW 4, Niederzier, Grundschule,  
Weihbergstr. 23, Klassenraum 16

5 Briefwahl BW 5, Niederzier, Grundschule, Weih-
bergstr. 23, Klassenraum 17
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Landtagswahl am 15.05.2022
-Wichtige Informationen des Wahlamtes –

  nung verwendet, auch dieser. Hat der Kreiswahlvorschlag ein  
  Kennwort, so ist anstelle der Bezeichnung - Parteilos - das Kenn- 
  wort angegeben. Bei dem Kreiswahlvorschlag einer Wähler- 
  gruppe wird anstelle der Bezeichnung - Parteilos - der Name der  
  Wählergruppe angegeben. Rechts von der Bezeichnung der Partei  
  oder der Wählergruppe oder des Einzelbewerbers/der Einzelbe- 
  werberin befindet sich ein Kreis für die Kennzeichnung,
 b. für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung  
  der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch  
  dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber/innen  
  der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich- 
  nung einen Kreis für die Kennzeichnung.
 Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder aufgrund einer Behin- 
 derung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur  
 Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfelei- 
 stung darf sich nur auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom  
 Wähler selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be- 
 schränkt und ist unzulässig, sofern sie unter missbräuchlicher Ein- 
 flussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent- 
 scheidung des Wählers ersetzt oder verändert oder ein Interessens- 
 konflikt der Hilfsperson besteht. Der Wähler gibt
 seine Erststimme in der Weise ab, 
  dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)  
  durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise  
  eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber/welcher Bewer- 
  berin sie gelten soll,
 und seine Zweitstimme in der Weise, 
  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch  
  ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu- 
  tig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl- 
 kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
 a. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses  
  Wahlkreises oder
 b. durch Briefwahl
 teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehör- 
 de einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum- 
 schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und  
 seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm- 
 zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei- 
 tig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten,  
 dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der  
 Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
6. Nach § 107a des Strafgesetzbuches wird mit Freiheitsstrafe von bis  
 zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe belegt, wer unbefugt wählt oder  
 sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er- 
 gebnis verfälscht und dass unbefugt auch wählt. Darüber hinaus, wer  
 im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung  
 oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten  
 eine Stimme abgibt. Der Versuch ist nach § 107a Absatz 3 des Straf- 
 gesetzbuches strafbar.
Niederzier, den 06.05.2022
Der Bürgermeister
Rombey

14 Stimmbezirke im Gemeindegebiet
Zur Landtagswahl am 15.05.2022 werden in der Gemeinde Niederzier ins-
gesamt 14 Stimmbezirke eingerichtet. Dort können die zirka 11.040 Wahl-
berechtigten in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr ihre Stimme abgeben. 
Kurzfristig hat sich die Notwendigkeit ergeben, organisatorische Ände-
rungen hinsichtlich der Wahllokale in den nachstehenden Stimmbezir-
ken vorzunehmen.
Die beiden Pfarrheime in den Ortschaften Oberzier (Stimmbezirk 4) und 
Hambach (Stimmbezirk 9) werden zurzeit von der Gemeinde für die 
Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen hergerichtet.
In der Rentei am Rathaus in Niederzier (Stimmbezirk 6) wurden wei-
tere Büroräume errichtet, so dass das bisherige Wahllokal in die ehem. 
Volksbank, Breite Straße 20, verlegt werden muss.
Achten Sie deshalb bitte auf den Eintrag auf Ihrer Wahlbenachrichtigung, 
die allen Wahlberechtigten bis zum 24.04.2022 zugestellt wurde. Dort kön-
nen Sie nachlesen, in welchem Wahllokal Sie Ihre Stimme abgeben dürfen.
Um die Unannehmlichkeiten für die Wahlberechtigten aber auch für die 
Wahlvorstände am Wahltag so gering wie möglich zu halten, wird auf die 
Änderungen nachstehend hingewiesen. 
Folgende Stimmbezirke sind betroffen:
Ortschaft Oberzier (bisher Pfarrjugendheim)
Stimmbezirk 4 mit den Straßen Wahllokal neu !!!
Friedlandstraße, Heiligenhäuschens Weg,
Kirchstraße, Laufenberg, Martinusstraße, Kindergarten Oberzier          
Mühlenkamp, Schulstraße,  Ellener Str. 2 
Schwester-Regis-Straße, Selhausener Straße,
Siefstraße  
Ortschaft Niederzier (bisher Rentei am Rathaus)
Stimmbezirk 6 mit den Straßen                          Wahllokal neu !!!
Am Grauen Stein, An der Maar, Auestraße, 
Auf dem Kamp, Breite Straße, (ehem.) Volksbank           
Ellbachstraße, Hochstedenstraße, Breite Str. 20
Im Wiesengrund, Kaplanstraße, Lyatenstraße, 
Mönchenbusch, Parkstraße, Rathausstraße, 
Ringstraße, Taubenforst, Wüstweilerstraße 
Gesamte Ortschaft Hambach (bisher Pfarrheim)      Wahllokal neu !!!
Stimmbezirk 9                                                      Grundschule Hambach
                                                                              Triftstr. 207
Stimmbezirke 2 (Ellen) und 3 (Oberzier)
als repräsentative Stimmbezirke ausgewählt
Bei der Wahl am 15.05.2022 werden die Wähler*innen im Stimmbezirk 2 
(Wahllokal Kindergarten Ellen, Streffenweg 4) mit den Straßen
Goethestraße, Kreuzstraße, Lessingstraße, Moospfad, Moritz-Bayer-Straße, 
Mozartstraße, Reitweg, Schubertstraße, Steinacker, St.-Norbert-Straße, 
Streffenweg, Wagnerstraße 
und der Stimmbezirk 3 (Wahllokal Dorfgemeinschaftshaus Oberzier, 
Dorfplatz 51) mit den Straßen 
Am Sportplatz, Am Tagebau, Barbarastraße, Broisterdstraße, Dorfplatz, 
Drieschgärten, Ellener Straße, Forstweg, Grüner Weg, Hardtstraße, 
Harmut-Nimmerrichter-Platz, Heideweg, Im Buschfeld, Niederzierer  
Straße, Wasserkall 
an der sogenannten repräsentativen Wahlstatistik teilnehmen. 
Die Auswahl der Stimmbezirke wurde im Einvernehmen mit dem Landes-
wahlleiter vom Statistischen Landesamt (IT.NRW) in einem Stichproben-
verfahren getroffen. 
Zur Feststellung der für die Statistik notwendigen Daten werden am 
Wahlsonntag im Wahllokal Kindergarten Ellen und Dorfgemeinschafts-
haus Oberzier Stimmzettel mit Unterscheidungsbezeichnungen (Buch-
staben A – M) verwendet. Diese richten sich nach dem Geschlecht und 
Alter des Wählers.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Briefwähler*innen aus den vorste-
hend genannten Stimmbezirken gem. § 64 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz der 
Landeswahlordnung NRW nicht in die repräsentative Wahlstatistik ein-
bezogen werden. An die Briefwähler*innen werden ausschließlich Stimm-
zettel ohne Unterscheidungsbezeichnungen ausgegeben.
Durch verschiedene Vorkehrungen bei der repräsentativen Wahlstatistik 
ist eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen. Die Wahlsta-
tistik soll Aufschluss über das Wahlverhalten, d.h. die Wahlbeteiligung 
und die Stimmabgabe verschiedener Bevölkerungsgruppen geben. Aus-
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gewertet werden die Daten nach der Wahl beim Amt für Information und 
Technik (IT NRW) in Düsseldorf.
Stimmbezirk 5 (Oberzier)
- für die Berichterstattung zur Landtagswahl 
von Infratest dimap für die ARD ausgewählt -
Bei der Wahl am 15.05.2022 werden die Wähler*innen im Stimmbezirk 5 
(Wahllokal Mensa der Gesamtschule, Am Weiherhof 22) mit den Straßen
Alte Ziegelei, Am Sophienhof, Am Weiherhof, Bendenweg, Helmut-
Schmidt-Straße, Im Kessel, Im Rittersaal, Jägerhof, Lutzenberg, Pagen-
hau, Turmstraße 
nach ihrem Wahlgang von einer Mitarbeiterin des Meinungs- und Wahl-
forschungsinstitutes Infratest dimap gebeten, einen kurzen Fragebogen 
auszufüllen. Hierzu werden die aus dem Wahllokal kommenden Wäh-
ler*innen nach der Stimmabgabe angesprochen. Die Befragung zur 
Wahl ist selbstverständlich freiwillig und anonym. Auf dem kurzen 
Fragebogen wird nach der aktuellen Wahlentscheidung und nach der 
Stimmabgabe bei der letzten Wahl gefragt. Daneben werden Alter, Ge-
schlecht und andere soziodemografische Merkmale sowie für die Wahl-
entscheidung ausschlaggebende Aspekte erhoben.
Stündlich melden die eingesetzten Mitarbeiter*innen von Infratest dimap 
die Ergebnisse der Befragungen in ihre Datenzentrale. Auf der Basis die-
ser Befragungen entsteht die Prognose, die nach Schließung der Wahl-
lokale der Öffentlichkeit präsentiert wird. 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Büro der Landeswahlleitung infor-
miert ist und keine gesetzlichen Gegebenheiten gegen diese Nachwahl-
befragung sprechen.      

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, 21.04.2022
Dezernat 33 Zeughausstraße 2-10
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- Telefon: 0221 / 147 - 2033
Flurbereinigung Soller-Frangenheim 
Az.: 33.43 -5 11 01-
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Im Flurbereinigungsverfahren Soller-Frangenheim, Kreise Düren und 
Euskirchen, Rhein-Erft-Kreis sowie Städteregion Aachen, wird hiermit 
die Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 1 
gemäß §§ 61, 63 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung 
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), angeordnet.
1. Am 01.06.2022 tritt der im Flurbereinigungsplan und seinem Nach- 
 trag 1 vorgesehene neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen,  
 das heißt, die im Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag 1 ent- 
 haltene Neuordnung des Eigentums und der sonstigen privatrechtli- 
 chen und öffentlich-rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft.
2. Zum gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der  
 Rechte an den alten Grundstücken und hinsichtlich der diese Grund- 
 stücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben wer- 
 den, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öf- 
 fentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen nach  
 Maßgabe der Festsetzungen im Flurbereinigungsplan und seinem  
 Nachtrag 1 auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen  
 Grundstücke über (§ 68 Absatz 1 FlurbG).
3. Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an den  
 durch den Flurbereinigungsplan und seinen Nachtrag 1 ausgewiese- 
 nen neuen Grundstücken erfolgte bereits durch die vorläufige Be- 
 sitzeinweisung vom 07.07.2016 mit Überleitungsbestimmungen und  
 die 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung vom  
 11.07.2019 bzw. durch besondere Vereinbarung. Für die Flurstücke,  
 für die noch keine Regelung durch Erlass einer vorläufigen Besitzein- 
 weisung oder durch besondere Vereinbarungen erfolgt ist, gehen Be- 
 sitz, Verwaltung und Nutzung mit dem Zeitpunkt des Eintritts des neu- 
 en Rechtszustandes (siehe Ziffer 1.) auf die Empfänger über.
4. Die Veränderungssperren des § 34 FlurbG gelten bis zur Unanfecht- 
 barkeit des Flurbereinigungsplanes fort.
5. Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekannt- 
 machung dieses Verwaltungsaktes an gerechnet, können mangels  
 einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der Bezirksregie- 
 rung Köln-Dezernat 33-folgende Festsetzungen gemäß § 71 FlurbG  
 beantragt werden:
 a) Angemessene Verzinsung einer vom Eigentümer zu leistenden  
  Ausgleichszahlung durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG),
 b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger  
  Ausgleich infolge eines Wertunterschiedes zwischen dem alten  
  und neuen Pachtbesitz (§ 70 Absatz 1 FlurbG),
 c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwer- 
  nis der Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Absatz 2  
  FlurbG).
Die Anträge zu a) und b) können von beiden Vertragspartnern, der Antrag 
zu c) kann nur vom Pächter gestellt werden.
Gründe
Der Erlass der vorzeitigen Ausführungsanordnung ist gemäß § 63 FlurbG 
zulässig und gerechtfertigt, weil die Bezirksregierung Köln als Flurbereini-
gungsbehörde den verbliebenen Widerspruch der Spruchstelle für Flurbe-
reinigung vorgelegt hat und aus einem längeren Aufschub der Ausführung 
des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 1 den meisten Betei-
ligten des ca. 352 ha großen Flurbereinigungsverfahrens voraussichtlich 
erhebliche Nachteile erwachsen würden.
Die Verfahrensteilnehmer haben auf Grund der vorläufigen Besitzeinweisung 
vom 07.07.2016 und der Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzein-
weisung vom 11.07.2019 sowie über besondere Vereinbarung bereits Besitz 
und Nutzung der neuen Grundstücke angetreten. Dagegen haben sie bislang 
keine Verfügungsgewalt über die neuen Grundstücke, um diese beispielswei-
se ganz oder teilweise veräußern oder belasten zu können.
Da die Flurbereinigungsbehörde verpflichtet ist, die Zeit zwischen dem 
Antritt von Besitz und Nutzung und dem Eintritt des neuen Rechtszu-
standes möglichst kurz zu halten, ist es notwendig, den Verfahrensteil-
nehmern durch die vorzeitige Ausführungsanordnung die volle rechtliche 
Verfügungsgewalt über ihre Abfindungsgrundstücke zu verschaffen, zu-

Am Donnerstag, 19. Mai 2022, 18.00 Uhr, findet die 07. Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses des Rates der Gemeinde Niederzier im 
Sitzungssaal I der Rentei am Rathaus in Niederzier statt.
Die Tagesordnung wird durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im 
Neubau des Rathauses rechtzeitig bekanntgegeben.
gez. Rombey
Bürgermeister und Vorsitzender    

Am Dienstag, 24. Mai 2022, 18.00 Uhr, findet die 05. Sitzung des Aus-
schusses für Bauen, Umwelt und Verkehr des Rates der Gemeinde Nie-
derzier im Sitzungssaal I der Rentei am Rathaus in Niederzier statt.
Die Tagesordnung wird durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im 
Neubau des Rathauses rechtzeitig bekanntgegeben.
gez. Eßer
Ausschussvorsitzender    

Am Mittwoch, 25. Mai 2022, 18.00 Uhr, findet die 05. Sitzung des Aus-
schusses für Gemeindeentwicklung und Strukturwandel des Rates der 
Gemeinde Niederzier im Sitzungssaal I der Rentei am Rathaus in Nie-
derzier statt. Die Tagesordnung wird durch Aushang an der Bekanntma-
chungstafel im Neubau des Rathauses rechtzeitig bekanntgegeben.
gez. Komp
Ausschussvorsitzender    

Bekanntmachung

Flurbereinigung Soller-Frangenheim 

Bekanntmachung

Bekanntmachung
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mal nur ein Widerspruch gegen den Nachtrag 1 anhängig ist. Dieser Wi-
derspruch rechtfertigt nicht den weiteren Aufschub der Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages, zumal der Widerspruch 
nach Auffassung der Flurbereinigungsbehörde nicht begründet ist. Auch 
wenn dem verbliebenen Widerspruch abgeholfen werden müsste, sind 
gravierende Änderungen der im Flurbereinigungsplan und seinem Nach-
trag 1 verfügten Landabfindungen nicht zu erwarten.
Endgültige und nicht abänderbare Verhältnisse werden durch die vorzeiti-
ge Ausführungsanordnung nicht geschaffen, weil auch nach deren Erlass 
der Flurbereinigungsplan geändert werden kann und diese Änderung in 
rechtlicher Hinsicht auf den in dieser Anordnung festgesetzten Stichtag 
zurückwirkt (§§ 63 und 64 FlurbG). Nach den §§ 79 Absatz 2 und 82 
FlurbG ist eine Grundbuchberichtigung der durch Rechtsbehelf berühr-
ten Flächen nicht zulässig. Unabänderliches kann durch die Empfänger 
der neuen Abfindungsflächen nicht geschaffen werden, weil die Verän-
derungssperren des § 34 FlurbG bis zur Unanfechtbarkeit des Flurberei-
nigungsplanes fortgelten. Durch diese gesetzlichen Vorschriften ist der 
gesetzliche Abfindungsanspruch der Widerspruchsführerin im Sinne des 
§ 44 FlurbG auch weiterhin gewahrt. Insbesondere ist gewährleistet, dass 
die von der Widerspruchsführerin angestrebte Planänderung auch nach 
Erlass dieses Verwaltungsaktes durchgeführt werden kann.
Nach alledem entspricht es pflichtgemäßem Ermessen, diese vorzeitige 
Ausführungsanordnung zu erlassen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorzeitige Ausführungsanordnung kann innerhalb eines 
Monats nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln
oder zur Niederschrift bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Robert-Schuman-Str. 51, 
52066 Aachen
unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 
Bitte beachten Sie die Informationen für Besucherinnen und Besucher auf 
der Homepage der Bezirksregierung Köln unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html.
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen 
Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische 
Poststelle der Behörde erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: post-
stelle@brk.sec.nrw.de.
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit be-
stätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. 
Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, 
würde deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.
Anordnung der sofortigen Vollziehung
Gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
08.10.2021 (BGBl. I S. 4650), wird die sofortige Vollziehung des vorge-
nannten Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe 
gegen den Verwaltungsakt keine aufschiebende Wirkung haben.
Gründe
Es liegen auch die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung der vorzeitigen Ausführungsanordnung gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 
4 VwGO vor. Nach der genannten Vorschrift kann die sofortige Vollziehung 
angeordnet werden, wenn sie im öffentlichen Interesse oder im überwie-
genden Interesse eines Beteiligten liegt. Die bereits oben dargelegte Dring-
lichkeit der vorzeitigen Ausführungsanordnung rechtfertigt zugleich den 
Sofortvollzug. Soweit es dafür ergänzend einer Abwägung des öffentlichen 
Interesses oder des besonderen Interesses von Beteiligten an dem Sofort-
vollzug und des privaten Interesses an der Aufrechterhaltung der aufschie-
benden Wirkung des Rechtsbehelfes bedarf, ist Folgendes hervorzuheben:
Durch die seit Juli 2016 verfügten vorläufigen Besitzeinweisungen sind 
die Verfahrensteilnehmer frühzeitig in den Genuss der von dem Flurbe-
reinigungsverfahren zu erwartenden Vorteile gelangt. Durch sie war die 
mit der Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes erstrebte Verbes-
serung der Agrarstruktur (Minderung unternehmensbedingter Nachteile) 
schon vorweg tatsächlich ausgeführt. Diese Neueinteilung ist nunmehr 
mit der vorzeitigen Ausführungsanordnung neuer Rechtszustand. Besitz-
lage und neue Eigentumslage werden in Übereinstimmung gebracht, um 
den einzelnen Teilnehmern zu ermöglichen, von dem neuen Eigentum 
auch alsbald tatsächlich Gebrauch machen zu können. Angesichts dieser 
Zielsetzung liegt es im überwiegenden Interesse der Mehrzahl der Flur-

bereinigungsteilnehmer, die keinen Rechtsbehelf gegen den Flurbereini-
gungsplan und seinen Nachtrag 1 bzw. eventuell gegen diese vorzeitige 
Ausführungsanordnung erhoben haben, nicht nur Besitzer, sondern auch 
Eigentümer der neu zugeteilten Flächen zu werden. Ebenso liegt es im 
öffentlichen Interesse, den neuen Planzustand alsbald auch rechtlich her-
beizuführen. Das Auseinanderfallen von Besitz und Eigentum erschwert 
den Rechtsverkehr. Dabei nehmen diese Nachteile umso mehr zu, je län-
ger die Diskrepanz zwischen dem Grundbuchstand und der neuen Feld-
einteilung dauert.
Demgegenüber ist eine schwerwiegende Belastung der verbliebenen Wi-
derspruchsführerin nicht zu besorgen. Ihr schutzwürdiges Interesse wird 
nicht in unzumutbarer Weise hinten angestellt, denn eine Gefährdung ihres 
Anspruches auf wertgleiche Landabfindung im Sinne des § 44 Absatz 1 
FlurbG ist nicht gegeben. Wie bereits oben dargelegt, lässt die Bestim-
mung des § 63 Absatz 2 FlurbG Änderungen des vorzeitig ausgeführten 
Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 1 ausdrücklich zu. Die auf-
grund des ursprünglichen Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 1 
vollzogenen Planfestsetzungen werden im Falle einer späteren Änderung 
in rechtlicher Hinsicht so behandelt, als wären sie nicht gegeben. Spätere 
Änderungen des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 1 wirken 
vielmehr in rechtlicher Hinsicht auf den in der vorzeitigen Ausführungsan-
ordnung festgesetzten Tag, hier also den 01.06.2022 zurück.
Auch vermögen mögliche Befürchtungen der Widerspruchsführerin, im 
Falle des vollzogenen Eigentumsübergangs würden ihr unzumutbare 
Härten auferlegt, die Rechtmäßigkeit einer sofortigen Vollziehung nicht 
beeinträchtigen. Es gelten gemäß § 34 FlurbG bis zur Unanfechtbarkeit 
des Flurbereinigungsplanes Veränderungssperren, welche insbesondere 
vollendete Tatsachen zu Lasten der Widerspruchsführerin verhindern wie 
auch Beweise für das anhängige Rechtsbehelfsverfahren sichern sollen. 
Diese allgemeinen Vollziehungsinteressen überwiegen die Interessen der 
Widerspruchsführerin an der aufschiebenden Wirkung des von ihr mög-
licherweise gegen diese vorzeitige Ausführungsanordnung eingelegten 
Rechtbehelfes.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Absatz 5 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) beantragt werden bei dem 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
- 9a Senat (Flurbereinigungsgericht) -
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch 
durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Perso-
nen versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und 
auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO ein-
gereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elek-
tronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 
24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) in der derzeit gültigen Fassung.
Hinweise:
• Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden  
 soll te, würde deren Verschulden der vollmachtgebenden Person zu- 
 gerechnet werden.
• Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.
Im Auftrag  
 (LS) 
gez. Kopka  
 Ltd. Regierungsvermessungsdirektor
Hinweise:
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-Seite 
der Bezirksregierung Köln veröffentlicht unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereini-
gungsverfahren/soller_frangenheim/index.html 
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Be-
zirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/
flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf Auf Wunsch werden 
diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt.
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde in Düren mit EMail vom 02.04.2022 zur Genehmigung 
vorgelegt bzw. angezeigt worden.
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringe-
rung der Allgemeinen Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde in Düren mit Verfügung vom 12.04.2022 (Az. 10/4-15 14 
04/12) erteilt worden.
Gemäß § 80 Abs. 6 GO NRW ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
nach dieser Bekanntmachung bis zum Ende der Auslegung des Jahres-
abschlusses für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW zur 
Einsichtnahme für jedermann verfügbar zu halten.
Die Einsichtnahme kann während der Dienststunden (montags bis freitags 
8.00 Uhr bis 12.30 und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr) im Rathaus, 
Neubau, Zimmer 8, Rathausstraße 8, 52382 Niederzier, erfolgen.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen kann auch über die Internetsei-

ten der Gemeinde Niederzier (https://www.niederzier.de/rathaus-politik/
bekanntmachungen.php) aufgerufen werden.
Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.
Niederzier, 25.04.2022
(Rombey)
Bürgermeister

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666) 
in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Niederzier mit Beschluss vom 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und ent-
stehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf   47.410.718 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   47.781.418 EUR
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  40.989.799 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  45.250.335 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  9.693.022 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   8.966.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   35.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   1.089.500 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen  erforderlich ist, wird auf  0 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  0 EUR
festgesetzt.

§ 4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  370.700 EUR
festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  10.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf   430 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf   580 v. H.
2. Gewerbesteuer auf   520 v. H.

§ 7
In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000 Euro als Einzelmaßnahme darzustellen.

§ 8
Festlegung von Budgets
1.  Innerhalb eines Produkts sind alle Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
2. Alle Personalaufwendungen/-auszahlungen des Haushalts sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Alle Unterhaltungsaufwendungen/-auszahlungen des Haushalts sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben), 41/61
(Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/-einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privat-
rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen) und 46/66 (Finanzerträge/-ein-
zahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb der Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
5. Der Bürgermeister ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form 
von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.
Niederzier, den 25.03.2022
(Rombey)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederzier für das Haushaltsjahr 2022

6  niederzier



TIPPS UND TERMINE  07. Mai 2022 bis 22. Mai 2022 Nr. 10
06.05.2022 – 08.05.2022  Maifest in Niederzier
08.05.2022 Garagentrödel in Oberzier
13.05.2022 Jahreshauptversammlung Ballspielclub   
 1910 Oberzier e.V.,
 Jahreshauptversammlung 
 JFV Sophienhöhe,
 Jahreshauptversammlung  
 TV Huchem - Stammeln
18.05.2022 Jahreshauptversammlung 
 1. FC Krauthausen
19.05.2022 Haupt- und Finanzausschuss 
 des Rates der Gemeinde Niederzier

Was ist los in der 
Gemeinde Niederzier?

Mitteilungen der Verwaltung
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Ferienprogramm der Gemeinde Niederzier

Montag 27.06.2022
Wanderung und Picknick Sophienhöhe € 2,00
Treffpunkt:  Wanderparkplatz Sophienhöhe
Start: 10:00 Uhr, Rückkehr: 14:00 Uhr
Regenfeste Kleidung, festes Schuhwerk
und Lunchpaket mitnehmen!

Dienstag 28.06.2022
Besuch des Bubenheimer  € 9,00
Spielelandes
Treffpunkt: Bushaltestelle Gesamtschule Niederzier
Abfahrt: 9.00 Uhr, Rückkehr: 16.00 Uhr
Wetterfeste Kleidung und Lunchpaket mitnehmen!

Mittwoch 29.06.2022
Besuch des Energeticon Alsdorf € 8,00
Treffpunkt: Bushaltestelle Gesamtschule Niederzier
Abfahrt: 9.00 Uhr, Rückkehr: 14.00 Uhr
Lunchpaket mitnehmen!

Donnerstag 30.06.2022
Besuch des Kölner Zoos  € 11,00
Treffpunkt: Bushaltestelle Gesamtschule Niederzier
Abfahrt: 9.00 Uhr, Rückkehr: 16.00 Uhr
Wetterfeste Kleidung und Lunchpaket mitnehmen!

Freitag 01.07.2022
Kinoveranstaltung  € 3,00
Treffpunkt: Noca Event Niederzier
Uhrzeit: 10.00 Uhr, Abholung: 14.00 Uhr
Getränke mitnehmen.

Dienstag 05.07.2022
Kommern Freilichtmuseum  € 6,00
Treffpunkt: Bushaltestelle Gesamtschule Niederzier
Abfahrt: 9.00 Uhr, Rückkehr: 16.00 Uhr
Wetterfeste Kleidung und Lunchpaket mitnehmen!

Donnerstag 07.07.2022
Brückenkopfpark Jülich  € 7,00
Treffpunkt: Bushaltestelle Gesamtschule Niederzier
Abfahrt: 09.00 Uhr, Rückkehr: 15.00 Uhr
Wetterfeste Kleidung und Lunchpaket mitnehmen!

Freitag 08.07.2022
Abschlussveranstaltung mit Grillen,  € 5,00
Lebend-Kicker und jeder Menge Spiele
Treffpunkt: Schulhof Gesamtschule Niederzier
Beginn: 10.30 Uhr, Ende: 14.00 Uhr

Mittwoch 06.07.2022
Rallye und Schatzsuche durch Niederzier  € 4,00
Treffpunkt: Bushaltestelle Gesamtschule Niederzier
Uhrzeit: 10.00 Uhr, Abholung: 15.00 Uhr
Lunchpaket, festes Schuhwerk und
Regenkleidung mitnehmen!

Montag 04.07.2022
Olympische Spiele  € 5,00
Treffpunkt: Freizeitpark Niederzier
Uhrzeit: 10.00 Uhr, Abholung: 14.00 Uhr
Wetterfeste Kleidung und Lunchpaket mitnehmen!

Zu den einzelnen Veranstaltungen des Ferienprogramms sind eine ver-
bindliche persönliche Anmeldung und die Zahlung des Kostenbeitrages 
erforderlich.
Die Anmeldung zum Ferienprogramm ist durch einen Erziehungsberechtigten 
oder einem Vertreter mit Vollmacht ab Mo. 09.05.2022 bis Fr. 27.05.2022 in 
der Gemeindeverwaltung Niederzier, Rathausstr. 8, 52382 Niederzier, Zim-
mer 21, Burggebäude, Telefon 02428/84- 309 bei Frau Lade zu folgenden  
Zeiten möglich:
Mo.-Fr. von 8.00 bis 12.00 Uhr
Do. von 14.00 bis 18.00 Uhr
Das Ferienprogramm ist ein Angebot an alle Kinder aus dem Gemeindebereich.
Jeder kann sich zu jeder Veranstaltung anmelden.
Der Teilnehmerbeitrag ist bitte in bar zu entrichten.
Die Teilnehmerzahlen müssen zur sinnvollen und ordnungsgemäßen Durch-
führung und zur Sicherstellung der erforderlichen Aufsicht bei allen Veranstal-
tungen auf max. 100 Kinder begrenzt werden. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass sich genügend Betreuungskräfte melden. Kinder mit Handicap können 
gerne in Begleitung einer erwachsenen Betreuungsperson teilnehmen.
Bei Erreichen der max. Teilnehmerzahl je Veranstaltung wird das Anmeldever-
fahren beendet.
Da für das Ferienprogramm Bezieher von SGB II- Leistungen, Asylleistun-
gen oder Wohngeld/BKGG ggf. Anspruch auf Kostenübernahme haben, 
müssen diese bitte ihren Bescheid nachweisen.
Änderungen im Programm (zum Beispiel bei Außenveranstaltungen in strömen-
dem Regen) werden vorbehalten.
Betreuungskräfte gesucht
Damit eine ausreichende Beaufsichtigung und Betreuung der Kinder gewähr-
leistet werden kann, werden insbesondere Eltern der am Ferienprogramm teil-
nehmenden Kinder gebeten, sich als Aufsichtsperson zur Verfügung zu stellen. 
Dies auch dann, wenn eine Unterstützung nicht an allen Tagen des Ferienpro-
gramms möglich ist. Hierfür benötigen Sie ein polizeiliches Führungszeugnis, 
welches kostenfrei mit dem entsprechenden Formular (Ausstellung durch die
Gemeindeverwaltung) beantragt werden muss.
Bei Rückfragen und zur Klärung weiterer Details stehen
Gerold Gröbel unter Handy: 0163/7817743 und Email: ggroebel@niederzier.de
sowie
Jennifer Lade unter Tel: 02428/84-309 oder Email: jlade@niederzier.de
gerne zur Verfügung.

laufende Nummer: 
 

Anmeldung Ferienprogramm 2022 für das Kind 
 

 
     Name, Vorname: __________________________________________________________ 

 
     Geburtsdatum: ___________________________________________________________ 

 
     Straße, Ort: ______________________________________________________________ 

 
     Telefon: _________________________________________________________________ 

 
Kinder mit Handicap werden gerne in Begleitung einer erwachsenen zusätzlichen 
Betreuungsperson mitgenommen. 
 
Die Annahme der Anmeldung und des Kostenbeitrages kann nur dann erfolgen, solange das 
Erreichen der max. Teilnehmerzahl nicht erreicht wird. Der Kostenbeitrag wird in bar entrichtet.  
 
Ich melde mein Kind verbindlich zu folgenden Veranstaltungen an (zutreffende Veranstaltung bitte 
ankreuzen):  
 
 Mo. 27.06.2022 Wanderung und Picknick Sophienhöhe  2,00 € 
 Di.  28.06.2022 Bubenheimer Spieleland  9,00 € 
 Mi.  29.06.2022 Energeticon Alsdorf  8,00 € 
 Do. 30.06.2022 Kölner Zoo  11,00 € 
 Fr.  01.07.2022 Kinoveranstaltung  3,00 € 
     
 Mo. 04.07.2022 Olympische Spiele  5,00 € 
 Di.  05.07.2022 Kommern Freilichtmuseum   6,00 € 
 Mi.  06.07.2022 Rallye und Schatzsuche Niederzier  4,00 € 
 Do. 07.07.2022 Brückenkopfpark  7,00 € 
 Fr.  08.07.2022 Abschlussveranstaltung: Grillen mit 

Lebendkicker 
 5,00 € 

   Gesamtsumme:  
 

• Eine Tetanus- Impfung ist vorhanden    O Ja      O Nein 
 

• Ich bestätige, dass für mein Kind bei _________________________________ 
(Versicherungsgesellschaft) eine Haftpflichtversicherung (einschl. Mietschäden) besteht. 

 
• Ich bin einverstanden, dass mein Kind auf Gruppenfotos veröffentlicht wird. 

 
• Ich bin damit einverstanden, dass die Daten des Anmeldeformulars auch der 

Aufsichtsperson bekannt gegeben werden dürfen (z.B. Telefonverbindung etc.).  
 

• Die Teilnahme am Ferienprogramm geschieht auf eigenes Risiko, d.h. irgendwelche 
Ersatzansprüche gegenüber der Gemeinde Niederzier oder den von der Gemeinde 
Niederzier für diese Maßnahme eingesetzten Betreuer sind ausgeschlossen. 

 
• Allergien, Unverträglichkeiten oder sonstige gesundheitliche notwendige Informationen 

teile ich im Vorfeld mit. 
 

• Auf eine Quittung wird verzichtet. Es besteht die Möglichkeit für Leistungsempfänger 
Bildungs- und Teilhabepaketanträge zu stellen. 

 
 

 
Niederzier, den_____________     _______________________________________ 
                                                       (Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte) 
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Bildungs- und Teilhabepaketanträge zu stellen. 

 
 

 
Niederzier, den_____________     _______________________________________ 
                                                       (Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte) 
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Wohnraum dringend gesucht!!!

Kükensterben am Burgweiher

Unter dem Motto „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, 
was Menschen verbindet“ hat das Land NRW ein Programm zur Hei-
matförderung ins Leben gerufen. Es umfasst fünf ganz verschiedene 
Elemente, um die Gestaltung der Heimat vor Ort zu fördern: Heimat-
Scheck, Heimat-Preis, Heimat-Werkstatt, Heimat-Fonds und Heimat-
Zeugnis. Bis 2022 stehen rund 150 Millionen Euro zur Verfügung. Mit 
diesem Preis soll das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die 
Stärkung der Gesellschaft und Gemeinschaft durch ehrenamtliche Tä-
tigkeiten für den Erhalt von Traditionen, des regionalen Erbes und der 
Brauchtumspflege geehrt werden. 
In diesem Jahr können sich Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine mit 
Projekten zu ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten zum Erhalt von Traditio-
nen und der Brauchtumspflege bewerben.
Preisgeld:
Der „Heimat-Preis“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung kann einmal jährlich vergeben werden. Dies erfolgt für 
kreisangehörige Kommunen im Rahmen einer Zuweisung mit einem 
Preisgeld in Höhe von 5.000,00 €. Es handelt sich um eine Festbetrags-
finanzierung, über deren Gewährung die Bewilligungsbehörde aufgrund 
ihres pflichtgemäßen Ermessens entscheidet. 
Für die Bewilligung der Maßnahme hat der Rat der Gemeinde Niederzier 
im März 2022 beschlossen, einen entsprechenden Förderantrag zur Ge-
währung des „Heimat-Preises“ bei der Bezirksregierung Köln zu stellen, 
der bewilligt wurde.
Vergabekriterien:
 • Ein klarer Heimatbezug muss zu erkennen sein.
 • Das beispielhafte Engagement für die Heimat von Vereinen, eh- 
  renamtlichen Initiativen oder Privatpersonen soll ausgezeichnet werden.
Die Projekte, Maßnahmen oder Initiativen müssen in der Gemeinde 
Niederzier verortet sein, allgemein zugänglich, zukunftsorientiert und 
nachhaltig sein. In den Bewerbungen sollte die zu würdigende Tätig-
keit insbesondere hinsichtlich ihres Bezuges zu den oben genannten 
Kriterien dargestellt werden. 
Bewerbungen:
Bewerbungen für den Heimat-Preis der Gemeinde Niederzier können 
bis zum 30.06.2022 schriftlich (Gemeinde Niederzier, Rathausstraße 8, 
52382 Niederzier) oder per E-Mail an gemeinde@niederzier.de unter 
dem Stichwort „Heimat-Preis“ abgegeben werden.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Schüller, Tel.: 02428/84-310, E-Mail: 
vschueller@niederzier.de gerne zur Verfügung.
Die Bewerbungsunterlagen müssen eine aussagekräftige Beschreibung 
des Engagements bzw. Projekts sowie Informationen zu den Zielen, Ak-
teuren/Trägern enthalten. 
Die Preisträger stellen sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene.
Wollen Sie mehr wissen?
Der Heimat-Preis ist Teil einer umfangreichen Heimatförderung des Mi-
nisteriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, in welchem bis zum Jahr 2022 rund 150 Millionen 
Euro für die Heimatförderung in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung ge-
stellt werden.
Das Heimatförderprogramm umfasst neben dem Heimat-Preis noch 
weitere Elemente.
Alle Informationen finden Sie hier:
https://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/foerderprogramm-heimat-zu-
kunft-nordrhein-westfalen-wir-foerdern-was-menschen

mein Name ist Susanne Siebertz und ich 
habe am 01. Mai 2022 meine neue Stelle 
als Schulsozialarbeiterin für die Gemeinde 
Niederzier begonnen. Im Folgenden möch-
te ich mich gerne kurz vorstellen.
Als Diplom Sozialpädagogin bin ich seit 
nunmehr 14 Jahren in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig. Dabei habe ich viele 
Kinder und Familien in unserer Region in 
ihrer individuellen, schulischen und so-
zialen Entwicklung begleitet. Als erfahre-
ne „Netzwerkerin“ freue ich mich auf die 
Zusammenarbeit mit den Familien, den 
Lehrerinnen und Lehrern sowie weiteren 

Kooperationspartnern in der Gemeinde Niederzier. 
Die Schulsozialarbeit in der Gemeinde Niederzier gehört zur Abteilung 
für Bildung, Soziales, Kultur und Sport. Mein Büro ist in der Gemeinde-
verwaltung, Rathausstraße 8, 52382 Niederzier. Sie erreichen mich dort 
unter Tel. 02428 / 84311, Mobil unter 0176-10542218 oder per E-Mail 
unter ssiebertz@niederzier.de. 
Die Arbeit mit Kindern ist für mich eine Herzenssache – ich freue mich 
sehr darauf Ihre Kinder kennenzulernen.
Herzliche Grüße
Susanne Siebertz

Die Gemeinde Niederzier sucht 
weiterhin dringend nach Unter-
bringungsmöglichkeiten für uk-
rainische Kriegsflüchtlinge in 
der Gemeinde Niederzier. Wer im 
besten Fall eine abgeschlossene 
Wohneinheit zur Verfügung stel-
len kann, möge sich bitte bei dem 
Ordnungsamt der Gemeinde Nie-
derzier unter der Telefonnummer 
02428/84507 (Herr Ruggiu) zu 
den üblichen Dienstzeiten der Verwaltung oder über die Emailadresse  
fluechtlingshilfe@niederzier.de melden. 

Die genaue Ursache für das Küken-
sterben im Burgweiher am Rathaus 
ist unklar. Es wird vermutet, dass 
die Entenküken mit Brot gefüttert 
wurden. Enten füttern macht vielen 
Menschen Spaß. An fast jedem See 
sieht man Familien und Senioren, 
die mit Freude Brotreste ins Wasser 
werfen. Wie gefährlich das Füttern 
der Wasservögel für die Tiere und 
Gewässer sein kann, ist wenigen 
bewusst! Daher hier der dringen-
de Appell an alle Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde, Wasservögel 
und weitere Wildtiere sind nicht zu 
füttern! Brot ist völlig ungeeignet für 
die Wasservögel. Im schlimmsten 
Fall droht den Tieren sogar der Erstickungstod. Große Mengen trockenes 
Brot können durch aufgenommenes Wasser im Hals oder Magen der Tiere 
aufquellen. Zudem enthält etwa Weißbrot kaum Nährstoffe und Brot ge-
nerell Salz, das den Wasservögeln schaden kann. Zudem verschlechtern 
die Brotreste die Wasserqualität, wodurch auch die Fische und weitere 
Lebewesen gefährdet werden. Wasservögel ernähren sich von Gräsern, 
Insekten, Wasserpflanzen und Wassertieren, wovon sie in ihrer Umgebung 
in der Regel mehr als genug finden.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass bei allen Aktivitäten rund um den 
Burgweiher darauf zu achten ist, jegliche Art von Abfällen und Plastik oder 
Ähnlichem nicht in den Burgweiher zu werfen sind!

Heimat-Preis 2022 
Bewerben Sie sich bis zum 30.06.2022  

mit Ihrem Projekt!

Liebe Kinder und Familien, sehr geehrte 
Eltern in der Gemeinde Niederzier
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Am 11. Mai 2022 blicken die Eheleute Gertrud und Gerhard Claßen, 
Friedensstraße 9 in Huchem-Stammeln auf 65 Ehejahre zurück. 
Sie feiern das seltene Fest der Eisernen Hochzeit!
Frau Gertrud Claßen, geb. Fuss, ist gebürtig aus Düren. Gerhard Claßen 
wurde in Huchem-Stammeln geboren. Gertrud und Gerhard lernten sich 
bei der damaligen Firma Schoeller-Textil in Huchem-Stammeln kennen, 
wo sie beide angestellt waren.

Schnell merkten sie, dass sie mehr verband als nur der gemeinsame 
Arbeitgeber und so wurde am 11. Mai 1957 in Mariaweiler geheiratet.
Heute genießt das Jubelpaar den Ruhestand. Besonders erfreuen sie 
sich an ihren Enkeln und Urenkeln.
Die Gemeinde Niederzier gratuliert zu diesem besonderen Fest und wünscht 
den Eheleuten Claßen weiterhin viel Freude, Glück und Gesundheit.

Eheleute Claßen aus Huchem-Stammeln 
feiern Eiserne Hochzeit

Wir gratulieren zum Geburtstag

08.05.2022
Frau Anna Keher, Große Forststraße 194, 52382 Hambach,
85 Jahre
13.05.2022
Herrn Konrad Kruth, Mühlenkamp 9, 52382 Oberzier,
94 Jahre
13.05.2022
Herrn Jakob Gelzleichter, Bachstraße 231, 52382 Hambach,
86 Jahre
13.05.2022
Frau Maria Helena Schmitz, Am Weiherhof 17, 52382 Oberzier,
86 Jahre
14.05.2022
Herrn Franz Christian Müller, Herzogstraße 92, 52382 Hambach,
81 Jahre
15.05.2022
Herrn Friedrich Könen, Am Weiherhof 17, 52382 Oberzier,
84 Jahre
17.05.2022
Frau Helga Spang, Mittelstraße 37, 52382 Huchem-Stammeln,
82 Jahre
21.05.2022
Herrn Hans Joachim Schrolle, Am Weiherhof 21, 52382 Oberzier,
84 Jahre

Nachruf
Am 12. April 2022 verstarb

Herr Benno Klein
aus Niederzier.
Der Verstorbene war vom 01.04.1975 bis zum 31.10.1995  
Beschäftigter der Gemeinde. In diesen 20 Jahren war Herr 
Klein ein pflichtbewusster und zuverlässiger Mitarbeiter sowie  
geschätzter Kollege an der Hauptschule der Gemeinde Niederzier.
Die Gemeinde Niederzier wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
 
 Frank Rombey Gerhard Hinz 
 Bürgermeister           Vorsitzender des Personalrates
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Cubes Sports – Bewegungslandschaften  

In allen gemeindlichen Kindertageseinrichtungen können, aufgrund 
einer Kooperation mit dem Kreissportbund Düren, zurzeit sogenannte 
„Cubes“ ausgiebig getestet werden. 
Durch verschiedene Elemente können, mit Hilfe eines Stecksystems, 
abwechslungsreiche Bewegungslandschaften aufgebaut werden. 
Diese bieten daher die Möglichkeit, individuell an die Bedürfnisse der 
Kinder angepasst zu werden. 
Mittlerweile konnten bereits Kinder aus drei Tageseinrichtungen die 
„Cubes“ für einen Zeitraum von zwei Wochen nutzen. 
Die „kleinen Sportler“ wurden unter anderem durch das Klettern auf 
einem Kletternetz, das Balancieren auf einem Schwebebalken und 
einer Brücke und dem Erkunden der verschiedenen Ebenen angeregt, 
neue Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen zu machen. 
Schnell wurde deutlich, dass einige Kinder die Bewegungslandschaft 
selbstständig meistern konnten und andere Kinder durch Hilfestellung 
das nötige Selbstvertrauen fanden, sich der persönlichen Herausforde-
rung zu stellen.  
Die Nutzung der „Cubes“ schulen sowohl den Gleichgewichtssinn, als 
auch die Körperwahrnehmung und bescherten den Kindern viel Freude 
und Spaß im Bewegungsraum. 
Ein großes Dankeschön an den Kreissportbund Düren für diese tolle 
Leihgabe! 

Nächstes Erscheinungsdatum 
Das nächste Amtsblatt erscheint am 03.12.2021.  
Mitteilungen (bitte möglichst als Datei) sind bis  

Donnerstag, den 25.11.2021, 16.00 Uhr  
bei der Gemeindeverwaltung Niederzier,  

Rathausstr. 8, 52382 Niederzier, Neubau, einzureichen. 

Sie haben auch die Möglichkeit ihre Berichte direkt an  
folgende Emailadresse zu senden: 

amtsblatt@niederzier.de 
Bitte beachten Sie bei Ihren Beiträgen folgendes: 

1.) Es wird gebeten, bei eingesandten Textdateien auf Rahmen,  
Schattierungen o. ä. zu verzichten. Die Beiträge werden in einem  

einheitlichen Layout veröffentlicht, weshalb diese Veränderungen beim 
Druck des Amtsblattes keine Berücksichtigung finden können.    

2.) Bitte schreiben Sie keine Beiträge auf Kopfbögen oder ähnliche Vor-
drucke. Auch diese können beim Druck des Amtsblattes nicht berück -
sichtigt werden, was zu umfangreichen Nachbearbeitungen führt. Eine 
einfache Textdatei (im Doc- oder PDF-Format ) ist ausreichend und im 

Sinne einer schnellen Bearbeitung erwünscht. Enthalten Beiträge Fotos, 
so sind diese möglichst schon in den Text zu integrieren und zusätzlich 

als JPG-Datei mit zu übersenden. 
3.) Um eine möglichst reibungslose Bearbeitung Ihrer Beiträge zu 

gewährleisten, werden Sie gebeten, eine Telefonnummer für mögliche 
Rückfragen zu übersenden. So ist sichergestellt, dass im Falle von  

Komplikationen eine schnelle Absprache mit Ihnen möglich ist.  

Wichtiger Hinweis! 
Mit der Einsendung von Bild- und Textmaterial erklärt der Einsen-
der automatisch, dass auf Bildern und Texten keine Rechte Dritter 

liegen, die einer Veröffentlichung als Printtext oder in digitaler 
Form entgegenstehen. Verwenden Sie daher im eigenen Interesse 

nur Inhalte, bei denen dies zweifelsfrei sichergestellt ist!  
Private Anzeigen (gewerbliche Anzeigen, Werbung, Danksa-

gungen, Nachrufe etc.) sind kostenpflichtig und bitte direkt an 
den Verlag Porschen & Bergsch zu richten!  

Aus den Kindergärten
Das nächste Amtsblatt erscheint am 20.05.2022. 

Donnerstag, den 12.05.2022, 16.00 Uhr

Ihre Feuerweher informiert 
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Ärztlicher Notdienst  Telefon-Nr. 116 117
Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen an den ärztlichen Notdienst, sofern Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist. Die Arztrufzentrale ist wie folgt besetzt: 
a)  Montag/Dienstag und Donnerstag 19.00 - 7.30 Uhr  b) Mittwoch und Freitag/Weiberfastnacht 13.00 - 7.30 Uhr 
c)  Samstag/Sonntag/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 7.30 - 7.30 Uhr
Besonderheit: Am Wochentag vor einem Feiertag (z. B. Donnerstag vor Karfreitag) ist die Arztnotrufzentrale auf jeden Fall ab 18.00 Uhr besetzt.
Die Jülicher Notfallpraxis ist erreichbar unter:  (02461) 620 300
Die Notfallpraxis Düren, Roonstr. 30 (Nähe Krankenhaus) ist geöffnet:
Mo, Di + Do 19.00-22.00 Uhr, Mi + Fr + Weiberfastnacht 13.00-22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 8.00-22.00 Uhr
Die Notfallpraxis kann während der Öffnungszeiten ohne Voranmeldung besucht werden.
Der nachfolgende Notdienst ist vorbehaltlich etwaiger Änderungen (über Arztrufzentrale zu erfragen).
Zentrale zahnärztliche Notdienst-Telefon-Nummer: 01805 – 986700 

Montags, dienstags, donnerstags und freitags: Für den Fall, dass der behandelnde Arzt nicht erreichbar ist, 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr.
Mittwochs: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 16.00 bis 18.00 Uhr. Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit.
Samstags und sonntags sowie an Feiertagen: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr.  
Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit.

AHPZ (Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum) Kreis Düren:

Netzwerk Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum spezialisierte Ambulante palliative Versorgung
Am Weiherhof 23, 52382 Niederzier, Tel. (02428) 9570 155, Ansprechpartner: Daniela Leroy
Hospizbewegung Düren-Jülich e. V., Ehrenamt-Seelsorge
Roonstr. 30, 52351 Düren, Tel. (02421) 393220

„Tierärzliche-Notdienst-Nummer: 02423-908541 · www.tieraerztlicher-notdienst-kreisdueren.de“

Apotheken-Notdienst

Samstag, 7. Mai 2022
MAXMO Apotheke StadtCenter Düren, Kuhgasse 8, 52349 Düren
Rosen-Apotheke, Niederzierer Straße 88, 52382 Niederzier

02421/306090
02428/6699

Sonntag, 8. Mai 2022
Bonifatius-Apotheke, Gneisenaustr. 68, 52351 Düren
Schlossplatz-Apotheke, Römerstr. 7, 52428 Jülich

02421/71260
02461/50415

Montag, 9. Mai 2022 Linden-Apotheke Schramm oHG am Krankenhaus Düren, Merzenicher Strasse 33, 52351 Düren 02421-306510

Dienstag, 10. Mai 2022 Anna-Apotheke Klaus Scholl e.K., Wirtelstr. 2, 52349 Düren 02421/13008

Mittwoch, 11. Mai 2022
Zehnthof-Apotheke, Zehnthofstr. 58, 52349 Düren 
Apotheke Bacciocco Jülich am Markt, Marktplatz 5, 52428 Jülich

02421/13566
02461/2513

Donnerstag, 12. Mai 2022
MAXMO-Apotheke Kaufland Düren, Am Ellernbusch 22, 52355 Düren
Karolinger-Apotheke, Karolingerstr. 3, 52382 Niederzier (Huchem-Stammeln)

02421/223250
02428 94940

Freitag, 13. Mai 2022 Rosen-Apotheke, Peterstr. 119, 52353 Düren (Merken) 02421/81220

Samstag, 14. Mai 2022
Kloster-Apotheke, An Gut Nazareth 8, 52353 Düren (Mariaweiler) 
Post-Apotheke, Kölnstr. 19, 52428 Jülich

02421/86928
02461/8868

Sonntag, 15. Mai 2022 Markus-Apotheke, Zülpicher Str. 118, 52349 Düren 02421/505231

Montag, 16. Mai 2022 Flora-Apotheke, Kölnstr. 48, 52351 Düren 02421/16405

Dienstag, 17. Mai 2022 Sonnen-Apotheke am Kreisverkehr, Friedrich-Ebert-Platz 34, 52351 Düren 02421 13678

Mittwoch, 18. Mai 2022 Farma Plus-Apotheke, Wirteltorplatz 9, 52349 Düren 02421/407830

Donnerstag, 19. Mai 2022
Schillings-Apotheke, Schillingsstr. 42, 52355 Düren (Guerzenich)
Linden-Apotheke Schramm oHG Merzenich, Kammweg 7, 52399 Merzenich

02421/63920
02421/33835

Freitag, 20. Mai 2022 Schwanen-Apotheke, Grüngürtel 25, 52351 Düren 02421/931010

Samstag, 21. Mai 2022 Bahnhof Apotheke im Medicenter, Arnoldsweiler Straße 21-23, 52351 Düren 02421/15309

Sonntag, 22. Mai 2022 Reichsadler-Apotheke, Zollhausstr. 65, 52353 Düren (Birkesdorf) 02421/81914

(Evtl. Änderungen entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen bzw. dem Notdienstkasten der Apotheke der Dürener und  
Jülicher Apotheken)

Notdienste

Aus den Kindergärten
Kita „Rappelkiste“

Stups, der kleine Osterhase………
Einen besonderen Frühlingsgruß brachten die“ kleinen Strolche“ aus 
der Kita „Rappelkiste“ am Mittwoch, den 6. April den Senioren der 
Wohnanlage „Sophienhof“.
Bereits am Haupteingang wurden die Kinder und Erzieher von Anja 
Peukmann und den Bewohnern empfangen.
Den Frühlingsgruß, das Abbild von Stups dem kleinen Osterhasen in 
Form eines selbstgegossenen und bemalten Hasen packten die Kinder 
dann aus ihrem kleinen Wagen und überreichten die kunstvollen Hasen 
an die einzelnen Bewohner, die sich darüber sehr freuten.
Gemeinsam wurde natürlich anschließend das fröhliche Osterlied von 
Rolf Zuckowski „Stups, der kleine Osterhase“ gesungen und geklatscht.
Viel Freude mit den Hasen auf den Stationen und schöne Frühlings-

tage für alle Bewohner und Mitarbeiter der Wohnanlage „Sophien-
hof“ wünschen die Kinder und Erzieher der „Rappelkiste“.
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Osterfrühstück in der KiTa Villa Sausewind

Am Donnerstag, den 14.04.2022 
gab es ein wunderbares Oster-
frühstück im Kindergarten. Gefrüh-
stückt wurde dieses Mal nicht wie 
gewohnt im Kindercafe´, sondern 
in den Gruppen. Alle Kinder und 
Erzieherinnen saßen gemeinsam 
an freundlich gedeckten Tischen 
und ließen sich die leckeren Brote 
und Ostereier schmecken. Gestärkt 
ging es dann zum gemeinsamen 
Ostersingen in die Turnhalle. Da-
bei durfte der Klassiker „Stups, 
der kleine Osterhase“ natürlich nicht fehlen! Ostern ist bei den Kindern 
ein beliebtes Fest! Mit strahlenden Augen suchten alle Kinder auf dem 
Außengelände die versteckte Osterüberraschung. Unterstützt wurde der 
Osterhase in diesem Jahr wieder durch das Ingenieurbüro Niepoth, die 
für alle Kinder einen Schokohasen gestiftet haben und durch Familie 
Gustav Nacken, die uns mit leckeren, bunten Ostereiern versorgt haben. 
Vielen Dank!

Der Osterhase war da!  

Kaulquappen zu Besuch

Ein Elternabend rund um das Thema „Schlaf“

Osterfrühstück im Familienzentrum

Dankeschön!

Am Gründonnerstag fand 
unsere schöne Osterfeier 
statt. Zu unserer Freude war 
sogar der Osterhase da. Wir 
haben ihn leider nicht sehen 
können, doch er hat für die 
Kinder ganz viele Eier im 
Außengelände versteckt. 
Deshalb mussten am Mor-
gen die Kinder erstmal die 
Eier suchen. Jedes Kind hat-
te auch eins gefunden. Dieses durfte es dann bei unserem gemütlichen 
Osterfrühstück essen oder mit nach Hause nehmen. Zur Freude aller 
gab es natürlich noch eine kleine Ostertüten-Überraschung. Vielleicht 
sehen wir ja nächstes Jahr den Osterhasen.

Aktuell erarbeiten wir mit unseren Kindern das Thema „Die Erde lebt“.
Dazu schauen wir uns Bilderbücher an, erstellen Bildercollagen der Kin-
der und züchten selber Kresse. Natürlich wachsen nicht nur wir Men-
schen und die Pflanzen, sondern auch die Tiere in unserer Natur. Um 
den Kinder die verschiedenen Lebenszyklen aufzuzeigen, haben wir aus 
einem einheimischen Teich Kaulquappen bei uns einziehen lassen. 
Ihnen können wir zuschauen, wie aus kleinen Eiern ein ganzer 
Frosch heranwächst.

Schlafen ist ein Thema, das viele Familien bewegt. Kinder wollen 
manchmal nicht ins Bett, stehen immer wieder auf, wollen noch was 
trinken und können immer mit neuen Methoden die Erwachsenen 
zur Weißglut bringen. Stress in der Abendstunde ist vorprogram-
miert. Was kann man tun? Wie viel Schlaf braucht ein Kind? Was hat 
der Mittagsschlaf mit dem Abendlichen zu Bett gehen zu tun? Was 
ist noch „normal“ und wo wird es problematisch?
An diesem Elternabend erfahren Sie rund um das Thema ‘‘Schlaf“ 
psychologische Hintergründe, praktische Tipps für den Alltag und 
erhalten die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern, denen es ,,ganz 
genau so geht“ auszutauschen.
 Termin: Dienstag, 17. Mai 2022
 Uhrzeit:  19 Uhr – 21 Uhr 
Der Elternabend findet online über ZOOM statt. 
Mit einem Einladungslink und Anleitung können Sie sich problemlos 
Zuhause über Ihr Internet einloggen.  Die Teilnahme ist kostenlos.
Haben Sie Interesse mit zu machen? Anmeldungen bitte bis 
10.05.2022 unter 02428/ 2432 oder per Mail an kindergarten-nel-
lypuetz@niederzier.de

Im vergangenen Jahr erhielten wir eine großzügige Spende der 
Volksbank Düren in Höhe von 7000 Euro.

Daher konnten wir einige Spielgeräte für den Außenbereich anschaf-
fen. Die Kinder freuen sich sehr über einen neuen Sandkasten, ein 
Holzspielauto und einen Verkaufsstand mit Matschküche. Dort wird 
nun fleißig „Sandkuchen gebacken“ und „Eis“ verkauft“.

Der Osterhase war, wie in jedem Jahr, wieder im Familienzentrum 
Niederzier zu Besuch, wenn auch etwas verspätet! Am Donnerstag, 
den 21.04.2022 versteckte der Osterhase die Eier in der Grünanlage 
vor dem Rathaus. 

Aufgeregt und voller Vorfreude konnten die Kinder den Start der 
Eiersuche kaum erwarten.
In Windeseile wurden alle Eier gefunden und die Körbchen waren 
reichlich gefüllt. Bei schönem Sonnenschein machten wir eine kurze 
Pause auf der „längsten Bank von Niederzier“.
Bei unserer Rückkehr standen im Kindergarten schon die österlich 
geschmückten Tische für das gemeinsame Frühstück bereit. Bevor 
die Kinder wieder zum Spielen nach draußen gingen, wurden in ge-
mütlicher Runde Geschichten erzählt und Osterlieder gesungen. Auf 
der Wiese war die Überraschung groß, als jedes Kind dort ein kleines 
Ostergeschenk entdeckte.
Die Kinder gingen strahlend nach Hause und hatten von diesem auf-
regenden Tag viel zu erzählen.
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Mit den ersten Sonnenstrahlen konnten in der Woche nach Ostern, 
die Neuanschaffungen gemeinsam mit Frau Kesner von der Volks-
bank Düren eingeweiht werden.

Viele Generationen von Kindergartenkindern können sich in den 
nächsten Jahren an den Spielgeräten erfreuen. 
Die Kinder und die Erzieherinnen des Familienzentrums Niederzier 
bedanken sich ganz herzlich, da durch diese Neuanschaffungen wie-
der mehr Raum für Rollenspiele und Phantasie geschaffen wurde.
Mit den ersten Sonnenstrahlen konnten in der Woche nach Ostern, 
die Neuanschaffungen gemeinsam mit Frau Kesner von der Volks-
bank Düren eingeweiht werden.
Viele Generationen von Kindergartenkindern können sich in den 
nächsten Jahren an den Spielgeräten erfreuen. 
Die Kinder und die Erzieherinnen des Familienzentrums Niederzier 
bedanken sich ganz herzlich, da durch diese Neuanschaffungen wie-
der mehr Raum für Rollenspiele und Phantasie geschaffen wurde.

Hurra, hier ist unser Maikönigspaar!
Wir gratulieren Peter Kück und 
Lea Strauch. Im Wonnemonat 
Mai freuen wir uns auf den Fest-
zug der Maigesellschaft „Mai-
enlust 1922 Oberzier e.V. “, an 
diesem Lea und Peter mit ihrem 
Gefolge teilnehmen werden. Wir 
möchten uns bei der Maigesell-
schaft bedanken, dass sie uns  
an diesem schönen Brauchtum 
teilhaben lassen. 

 Maikönigspaar KiTa Neue Mitte

Fit für den Schulweg

Im Rahmen der Vorschulerziehung ist auch der sichere Weg zur Schule 
ein wichtiger Punkt.
Die Vorschulkinder des Kindergartens Krümelhaus übten daher das 
Überqueren der Straßen sehr intensiv.
An einem Vormittag nahm sich Polizeihauptkommissar Eric Essling, der 
im Bezirksdienst in Niederzier tätig ist, Zeit für die Kinder.
Er ging mit den Kindern durch den Ort und übte an verschiedenen Stel-
len, wie sie sicher die Straße überqueren können. 
Durch unterschiedliche Situationen und bei schwer einzusehenden 
Straßenverhältnissen haben die Kinder gelernt, wie sie alleine solche 
Herausforderungen bewältigen können. Mit dem Bordsteintraining fes-

tigen die Kinder ihre Sicherheit im Straßenverkehr, stärken ihr Selbst-
bewusstsein und machen somit einen weiteren Schritt zur Schulreife. 
Zudem ist es für die Kinder sehr spannend einen Polizisten in Uniform 
näher kennenzulernen.
Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Essling für die Unterstützung und 
die gute Zusammenarbeit.
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Kirchliche Nachrichten
Gottesdienstordnung

Neues Jahresprogramm erschienen

der katholischen Pfarrgemeinden
St. Cäcilia Niederzier, St. Josef Huchem Stammeln, 

St. Martin Oberzier, St. Thomas von Canterbury Ellen und St. 
Antonius Hambach

Öffnungszeiten des Zentralen Pfarrbüros in Niederzier
Niederzier, Am Grauen Stein 8a, Tel. 1577
Mo., Die, Mi. und Fr.  09:00-12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag  15.00-17.00 Uhr
Die Pfarrbüro Außenstellen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
Samstag, 7. Mai 2022
Oz 14:00 Uhr Trauung des Brautpaares Viktor Mantler und Vincenza  
 Montella mit Taufe des Kindes Alessio
Oz 17:00 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung
Ham 18:30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 8. Mai 2022 4. Sonntag der Osterzeit Welttag für geist-
liche Berufungen
Nz 11:00 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 10. Mai 2022 Hl. Johannes von Äyila
Ham 09:00 Uhr Hl. Messe
Oz 17:00 Uhr Maiandacht in der Wohnanlage Sophienhof (nur für  
 Bewohner und Mieter)
Nz 18:00 Uhr Maiandacht der Nievenheimpilger
Mittwoch, 11. Mai 2022
Oz 09:00 Uhr Hl. Messe
Donnerstag, 12. Mai 2022 Hl. Nereus und Hl. Achilleus, Hl. Pankratius
Nz 09:00 Uhr Hl. Messe
Oz 18:00 Uhr Maiandacht mit sakramentalem Segen
Freitag, 13. Mai 2022 Gedenktag Unserer Lieben Frau von Fatima 
Hl. Servatius
Oz 10:3 0 Uhr Hl. Messe in der Wohnanlage Sophienhof (nur für Be- 
 wohner und Mieter)
Samstag, 14. Mai 2022
El 16:00 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung in der  
 Salvator Kapelle
Oz 17:00 Uhr Vorabendmesse
Ham 18:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung
Sonntag, 15. Mai 2022 5. Sonntag der Osterzeit
Nz 11:00 Uhr Hl. Messe mit Taufe des Kindes Toni Kiel
Dienstag, 17. Mai 2022
Ham 09:00 Uhr Hl. Messe
Oz 17:00 Uhr Maiandacht in der Wohnanlage Sophienhof (nur für  
 Bewohner und Mieter)
Nz 18:00 Uhr Maiandacht des ehemaligen Cäcilienchores
Mittwoch, 18. Mai 2022 Hl. Johannes I.
Oz 09:00 Uhr Hl. Messe
El 18:00 Uhr Maiandacht mit sakramentalem Segen in der  
 Salvator Kapelle
Donnerstag, 19. Mai 2022
Nz 09:00 Uhr Hl. Messe
Oz 18:00 Uhr Maiandacht
Freitag, 20. Mai 2022 Hl. Bernhardin von Siena
Oz 10:30 Uhr Hl. Messe in der Wohnanlage Sophienhof (nur für Be- 
 wohner und Mieter)
Ham 18:00 Uhr Maiandacht mit sakramentalem Segen
Samstag, 21. Mai 2022 –– Hl. Hermann Josef
Oz  14:00 Uhr Trauung des Brautpaares 14:00 Uhr Trauung des  
 Brautpaares Pascal Fricke und Anne Gerhards
Oz  17:00 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung
Ham  18:30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 22. Mai 2022 –– 6. Sonntag der Osterzeit Hl. Rita von Cascia
Nz  11:00 Uhr Hl. Messe11:00 Uhr Hl. Messe
Austeilung der Krankenkommunion in den Niederzierer Pfarreien 
Wer gerne die Krankenkommunion empfangen möchte, melde sich bitte 
telefonisch im Pfarrbüro in Niederzier unter 02428/1577 an.
Kinderkino im Pfarrheim Oberzier
Herzliche Einladung an alle Kinder unserer GdG zum nächsten Kinder-
kino am Freitag, den 13. Mai 2022, um 15:30 Uhr im Pfarrheim in Ober-
zier. An diesem Tag wird der Film „Clara und das Geheimnis der Bären“ 
gezeigt. Der Film ist für alle Altersstufen freigegeben. Bitte die Maske 
nicht vergessen.

Bittprozessionen vor Christi Himmelfahrt in St. Antonius Hambach Nach 
zwei Jahren coronabedingter Pause wollen wir in diesem Jahr die schö-
ne Tradition der Bittprozessionen wieder aufleben lassen. An diesen 
drei Morgen vor Christi Himmelfahrt treffen wir uns um 7.00 Uhr an der 
Kirche und ziehen von dort aus, den Rosenkranz betend, um die Felder 
von Hambach. Wir bitten um eine gute Ernte und in diesem Jahr bitten 
wir besonders um den Frieden in der Welt.
Montag, den 23.05.2022 7.00 Uhr Kirche Dienstag, den 24.05.2022 
7.00 Uhr Kirche Mittwoch, den 25.05.2022 7.00 Uhr Kirche Sollte  
jemand nicht gut zu Fuß sein, besteht die Möglichkeit in der alten  
Kirche zu beten.
Herzliche Einladung

Das neue Jahresprogramm für 2022 liegt in unse-
ren Kirchen aus und gibt es als Download auf der 
Homepage der Bruder Laurentius Kinderkirche: 
www.Bruderlaurentius.de.

Bestattungen Franken e. K. 
Der Lichtblick 
an Ihrer Seite

Alte Dürener Str. 5
52428 Jülich
0 24 61 / 9 86 98 57
0178 / 4 15 54 15

kontakt@bestattungshauslichtblick.de
www.bestattungshauslichtblick.de

Wer sich mit seinen Ideen und Begabungen
einbringen und unsere Arbeit bereichern
möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu
melden und mitzumachen.
Hauptamtliche Ansprechpartnerin in der katho-

lischen Gemeinschaft der Gemeinden Merzenich/Niederzier: Gemeinde-
referentin Susanne Funke, Schulstr. 4a, 52399 
MerzenichDie Gemeinde Niederzier gratuliert  
zu diesem besonderen Fest und wünscht den 
Eheleuten Claßen weiterhin viel Freude, Glück 
und Gesundheit.

Wir suchen Verstärkung für  
unser Team der Kinderkirche
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Maifest 2022 in Niederzier
Nach zwei Jahren Corona-Pause laden die „Maifreunde“ eine Woche 
nach dem Aufstellen des Dorfmaibaums zum großen Maifest in Nieder-
zier ein! Dieses findet vom 06. bis 08. Mai statt.
Die Maigesellschaft „Maifreunde“ Niederzier präsentieren am Freitag, 
den 06. Mai, ab 19 Uhr, die Kölsche Nacht im Festzelt auf dem Weihberg. 
Nachdem zunächst die junge Kölsche Mundartband LUPO mit ihren Hits 
wie „Claudia“ oder „För die Liebe nit“ die Stimmung im Zelt anheizen 
wird, kommt es zum diesjährigen Höhepunkt der Kölschen Nacht: Die 
RÄUBER präsentieren den Gästen ein zweistündiges Konzert. Anschlie-
ßend kann mit DJ PEPI bis in die Morgenstunden getanzt werden. 
Am Samstag, 07. Mai ist es dann soweit. Nach einem Ständchengang um 
17 Uhr, folgt ab 20 Uhr dann der große Mai- und Festball. Wie in den letzten 
Jahren wird die Coverband „Comeback“ den Gästen im Festzelt einheizen. 
Zum abschließenden Höhepunkt des Maifestes in Niederzier, findet am 
Sonntag, den 08. Mai, der traditionelle Festzug statt. Gegen 14 Uhr stellt 
sich der Festzug, an dem neben den Ortsvereinen viele befreundete 
Maigesellschaften mit ihren Maifrauen teilnehmen werden, auf dem 
Weihberg auf, um anschließend durch den Ort zu ziehen. Die Parade 
des Festzuges findet wie immer in der Oberstraße statt. Nach dem Um-
zug lädt die Maigesellschaft, zum Abschluss des Maifestes, noch zum 
gemütlichen Dämmerschoppen in das Festzelt ein.
Mit einem 3-fachen „Gut – Steck“
Maigesellschaft „Maifreunde“ Niederzier 1985 e. V.

Großes Jubiläumsmaifest vom 20.- 23.05. zum 100-jährigen Bestehen
Endlich ist es wieder soweit. Nach zweijährigem pandemiebedingtem 
Ausfall können endlich wieder Maifeste gefeiert werden. Und in diesem 

Jahr ist dies ein besonderes, da die Maigesellschaft Ihren 100. Geburts-
tag feiert.
Den Beginn macht ein erster Ständchengang der Ehemaligen Vor-
standsmitglieder und Maikönige am Freitag, den 20.05.2022 ab 18:30 
Uhr. Bei diesem werden die Jubelkönigspaare aus den Jahren 2020 & 
2021 geehrt, deren Jubiläen leider ausgefallen sind. 
Im Anschluss steigt die zweite Maillorca Party am 20.05.2022. Ab 19:00 
Uhr wird DJ Simon Hard die Besucher unterhalten, bevor im Verlauf des 
Abends die bekannten Mallorca Stars „Kreisligalegende“, Carolina Noe-
ding und Ikke Hüftgold dem Publikum einheizen werden. Karten gibt es 
im Vorverkauf bei allen Mitgliedern der MGO, im Tripolis Grill Oberzier, 
im Trinkgut Thoma Huchem-Stammeln, beim Bastelbedarf Dolfus in Jü-
lich sowie beim Kiosk „Kohlestübchen“ im Tagebau Hambach.
Am Samstag, den 21.05.2022 geht es dann mit dem Ständchengang 
ab 18:00 Uhr weiter. Bei diesem werden u.a. dem Jubelkönig aus dem 
Jahr 1972 Jürgen Diederich, der Jubelkönigin aus dem Jahre 1982 Pe-
tra Hoegen und der Jubelkönigin von 1947! Antoinette Dohr sowie im 
Anschluss dem aktuellen Maikönigspaar Simon & Anna die Ehre erwie-
sen. Zusammen mit dem Königspaar werden dann die aktiven als auch 
ehemalige Mitglieder zusammen zum Festzelt ziehen, wo ab 20:00 Uhr 
der Maiball auf dem Programm steht. Zu diesem wird erstmal die Cover-
band Schachmatt in Oberzier für beste Stimmung sorgen.
Am Sonntag, den 22.05.2022 wird dann der große Festzug mit ins-
gesamt rund 50 Gruppen durch Oberzier ziehen. Unter diesen werden 
u.a. nicht weniger als 15 Musikkappelen aufspielen. Auch eine Fahnen-
schwenker- und eine Bergmannsgruppe werden den Festzug neben 
den Maigesellschaften und Ortsvereinen bereichern. Bitte beachten Sie 
hier den in diesem Jahr angepassten Zugweg. Zudem würden wir alle 
Bewohner in Oberzier bitten Ihre Häuser zu beflaggen.
Am Abend steht dann der nächste Ständchengang an, bei welchem 
die Jubilare als auch unser Königspaar Simon & Anna samt Gefolge 
zum Königsball abgeholt werden. Auch hier wird wieder die Coverband 
Schachmatt für beste Unterhaltung sorgen.
Am Montag, den 23.05.2022 lassen wir das Jubiläumsfest dann mit 
einem gemütlichen Frühschoppen ausklingen. 
Ein weiteres Highlight ist sicherlich die Kirmes auf dem Festplatz. Hier 
ist es gelungen einen Autoscooter, ein Kinderkarusell, eine Schießbude, 
einen Süsswarenstand, einen Ballwurfstand, einen Crepesstand sowie 
einen, bei einer richtigen Dorfkirmes nicht fehlen dürfenden, Boxauto-
maten für uns zu gewinnen. Bei diesem Angebot sollte für alle Kleinen 
aber auch Großen etwas dabei sein.
Wir freuen uns mit Ihnen und euch auf ein schönes Maiwochenden.
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Samstag, 7. Mai 2022 KOLLEKTE FÜR DAS PÄPSTLICHE WERK  
 FÜR GEISTLICHE BERUFE
17:30 Uhr Krauthausen Hl. Messe (Pfr. Keutmann)
Samstag, 21. Mai 2022 KOLLEKTE FÜR DEN KATHOLIKENTAG  
 IN STUTTGART
17:30 Uhr Krauthausen Wort-Gottes-Feier
Bitte beachten Sie alle aktuellen Corona-Regeln. Sie können diese auch 
auf der Website der Pfarrei nachlesen (www.heilig-geist-juelich.de).

Katholische Gemeinde St. Josef Krauthau-
sen in der Pfarrei Heilig Geist Jülich

Maigesellschaft „Maienlust 1922“ Oberzier e.V.  

Vereinsnachrichten



Zum dritten Mal veranstalten die Oberzierer Bürger einen Garagentrödel 
um ihre Kellerschätze und Dachbodenperlen zum Verkauf anzubieten.
Im ganzen Ort verteilt werden über 140 Trödler ihre Stände aufstellen.
Die Verpflegung wird zentral durch die Ortsvereine am Dorfplatz statt-
finden, wo Kuchen, Kaffee, Grillwaren, Pommes und heiße sowie kalte 
Getränke zum Verkauf im Festzelt angeboten werden.
Für alle Interessierten Käufer sind natürlich Straßenkarten mit den Trö-
delstandpunkten reichlich vorhanden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Jahreshauptversammlung am 14.04.2022
Zwei neue Ehrenmitglieder!
Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die Verstorbenen der Thea-
tergruppe folgte der Bericht des Geschäftsführers, der Kassiererin und 
der Kassenprüfer. Anschließend wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.
Turnusmäßig schied Dirk Birx als Kassenprüfer aus. Neu als Kassen-
prüfer wurde Annett Fischer gewählt. 
Der 1. Vorsitzende Dirk Erken und der Vorstand der Theatergruppe 95 

Niederzier schlugen der Versammlung zwei neue Ehrenmitglieder vor. 
Sofia Dohr und Franz-Heinz Esser, sind langjährige verdiente Mit-
glieder der Theatergruppe 
Beide Ehrenmitgliedschaften wurden einstimmig bestätig und werden 
zu einem späteren Zeitpunkt gesondert geehrt.
Herzliche Glückwünsche an Sofia Dohr und Franz-Heinz Esser.
Die ganze Jahreshauptversammlung lief in harmonischer Atmosphäre ab.
Ein großes Dankeschön an das ausgeschiedene Mitglied für seine ge-
leistete Arbeit.
Mit freundlichen Theatergruß
Ihre Theatergruppe 95 e.V. Niederzier

Sehr geehrte Damen und Herren,
am Freitag, den 13. Mai 2022 findet im Sportheim am Kunstrasenplatz 
die Jahreshauptversammlung des Ballspielclub 1910
Oberzier e. V. statt, zu der wir alle Mitglieder/innen hiermit herzlich ein-
laden. Beginn der Versammlung ist um 20.00 Uhr.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung durch den 1. Geschäftsführer Thomas Klein
 2. Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder
 3. Rechenschaftsberichte des Vorstandes Geschäftsbericht / Berichte  
  aus den Abteilungen / Kassenbericht
 4. Aussprache zu den Berichten
 5. Bericht der Kassenprüfer
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Wahl eines Versammlungsleiters
 8. Neuwahl des Vorstandes
 9. Wahl von 3 Kassenprüfern
10. Anträge und Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 11. Mai 2022 schriftlich 
beim 1. Geschäftsführer (Thomas Klein, Broisterdstraße 9) einzureichen.
Mit sportlichem Gruß
Ballspielclub 1910 Oberzier e. V
i. A. Thomas Klein / 1. Geschäftsführer

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lade ich gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung des JFV Sophienhöhe zur 
ordentlichen Mitgliederversammlung 2020 und 2021 ein. Die Jahres-
hauptversammlung findet statt am 
13.05.2022 um 19:00 Uhr 
In der Gaststätte Jonens Eck, Römerstraße 2 in Niederzier-Selhausen.
Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Feststellung der form- und fristgemäßen Einladung sowie Fest- 
  stellung der Beschlussfähigkeit
 3. Feststellung der Tagesordnung
 4. Berichte 
  a. Des 1. Vorsitzenden
  b. Des Geschäftsführers
  c. Des Kassierers
 5. Aussprache über die Berichte
 6. Bericht der Kassenprüfer für die Jahre
  a) 2020
  b) 2021
 7. Entlastung  
  a. des Vorstandes 
   1) 2020
   2)  2021 
  b. des Kassierers  
   1) 2020
   2)  2021
 8. Wahl eines Versammlungsleiters
 9. Neuwahlen des Vorstandes
  a. Vorsitzender
  b. Stellvertretender Vorsitzender
  c. Geschäftsführer
  d. Stellvertretender Geschäftsführer
  e. Kassierer
  f. Stellvertretender Kassierer

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 13. Mai 2022
19:00 Uhr im Clubheim Oberzier
Tagesordnung:
1. Kassen- und Sachbericht des Vorstandes;
2. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassenwartes sowie  
 des Vorstandes;
3. Ehrungen;
4. Beitragserhöhung gem. Antrag des Vorstandes ab dem 01.07.22;
5. Neuwahl gem. § 14 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 9 der Satzung und
 Bestätigung der Fachwarte;
6. Haushaltsvoranschlag 2022;
7. Veranstaltungen 2022;
8. Bericht aus den Abteilungen;
9. Verschiedenes.
Im Anschluss an die Sitzung findet ein Ausklang im Clubheim statt.
Der Vorstand 
  J.G. Maxrath   Robert Engelmann
  1. Vorsitzender   Geschäftsführer
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Einladung Jahreshaupt-
versammlung 2020 und 2021 

Garagentrödel

Theatergruppe 95 e.V. Niederzier

TV Huchem-Stammeln

Jahreshauptversammlung 2022 des  
Ballspielclub 1910 Oberzier e. V.  



  g. Jugendvertreter
  h. 7 Beisitzer
  i. 2 Kassenprüfer
 10. Verschiedenes
Gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung erfolgt die Einladung zur Mitglieder-
versammlung durch Veröffentlichung in den Amtsblättern der Gemeinde 
Niederzier und der Stadt Jülich.
Mitglied im JFV ist, wer im Jugendbereich der Stammvereine eine ak-
tive Spielberechtigung hat (§ 4 Abs. 3), sowie alle Trainer und Betreuer, 
sofern sie Mitglied in einem Stammverein sind. Zu den Stammvereinen 
zählen der SV 1910 Niederzier e.V., der Hambacher Spielverein 1919 
e.V., der Spielverein Jülich-Selgersdorf 1910 E.V., der 1. FC Krauthausen 
1981 e.V., der SV Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln 1919 e.V., der BC 
Oberzier 1910 e.V. und der Sportverein Viktoria Ellen 1925 e.V.
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die am Versammlungstag das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Eine Übertragung des Stimmrechts ist 
nicht zulässig. Nicht stimmberechtigte Mitglieder können an der Mit-
gliederversammlung als Gäste teilnehmen.
Wegen der Wichtigkeit der Tagesordnungspunkte, insbesondere der 
Neuwahlen des Vorstandes würden wir uns über eine rege Beteiligung 
und ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder freuen. 
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Mülheims
Geschäftsführer JFV Sophienhöhe

des 1.FC Krauthausen 1981 e.V. am Mittwoch, 18. Mai 2022 um 19.30 
Uhr im Sport- und Kulturhaus in Krauthausen mit folgenden Tagesord-
nungspunkten:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Geschäftsbericht
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes und des Kassierers
6. Neuwahlen des Vorstandes
  a. Wahlleiter
  b. Vorsitzender
  c. Stellvertretender Vorsitzender
  d. Geschäftsführer 
  e. Stellvertretender Geschäftsführer
  f. Kassierer 
  g. Stellvertretender Kassierer
  h. Jugendleiter
  i. Beisitzer
  j. Kassenprüfer 
7. sonstige Anträge
8. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 10. Mai 2022 bei Thomas Esser, Eilener Weg 6, 
52382 Krauthausen einzureichen.
Über Euer Kommen freuen wir uns.
Mit sportlichem Gruß
Der Vorstand

Es geht wieder los!
Die St.-Thomas-Schützenbruderschaft Ellen befindet sich in vollen Vor-
bereitungen für die bevorstehenden Feste. Endlich kann, trotz „Coro-
nazeit“, wieder mit der Bevölkerung gefeiert werden. So möchten wir 
darauf hinweisen welche Veranstaltungen der Schützenbruderschaft 
Ellen ausgerichtet werden. Der Christi Himmelfahrtstag (Vatertag) am 
26. Mai 2022 beginnt mit den beliebten Schießwettbewerben, die Rei-
henfolge der Events. Ab 11 Uhr ist der Schützenplatz für Ihren Besuch 
bereit und geöffnet. Der Dorfvereins-Wanderpokal (Anton Kallen Pokal) 
soll wieder ab 12:00 Uhr durch die örtlichen Vereine ausgeschossen 
werden. Äußerlich erkennbare und einheitliche (T-Shirt, Uniform etc.) 
Teilnehmer- Vereinsgruppen beim Schießwettbewerb erhalten einen 
Verzehrgutschein. Anschließend hat die Dorfbevölkerung Möglichkeit, 
die Treffsicherheit auf die Probe zu stellen. Der Bürger- Wanderpokal 
(Engelbert Wirtz Pokal) kann durch die Festplatzbesucher mittels Vogel-

schuss erworben werden. Ein Glücksschießen lockert den Tag etwas 
auf. Hier können Gutscheine für das kommende Schützenfest gewon-
nen werden. Danach folgt das große Majestätenschießen. Der Königs-
vogel wartet darauf, nach dreijähriger Pause, aus dem Horst geholt zu 
werden. Die Mitglieder der Bruderschaft treten zu diesem Wettstreit an. 
Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl an diesem Tag ge-
sorgt. Getränke sowie Speisen vom Grill und die leckeren Kuchen aus 
der Cafeteria sind die Kämpfer gegen den Hunger. Die Ellener Dorfmusik 
sorgt mit Ihrer Truppe musikalisch für Festplatzstimmung. Das Schüt-
zenfest der St.-Thomas-Schützenbruderschaft wird vom 18.Juni bis 20. 
Juni 2022 gefeiert. Wir freuen uns nach der langen Pause, zusammen 
mit der Bevölkerung, wieder ein zünftiges Fest im Zelt feiern zu dürfen.
Auf ein Wiedersehen bei den Veranstaltungen mit Ihnen, freut sich die 
St.-Thomas-Schützenbruderschaft Ellen 1550.
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Einladungan alle Mitglieder zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung 2022  

St. Thomas Schützenbruderschaft  
Ellen 1550 e.V.  



  
Das lange Warten hat ein Ende. Am 26. Mai 2022 werden wir ab 14.00 
Uhr auf dem Hochstand am Schwarzen Weg die neuen Majestäten für 
das Jahr 2022-2023 ermitteln. 
Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt mit Getränken und Würstchen 
vom Grill. 
Wir freuen uns darauf mit Euch gemeinsam einen spannenden Nach-
mittag zu verbringen. 
Eure St.Josef Bruder- u.Schützengesellschaft Huchem-Stammeln 1920 e.V.
gez. Stefanie Wirtz-Diederich
Geschäftsführerin

Liebe Mitglieder,
zur nächsten Jahreshauptversammlung lade ich hiermit herzlichst ein. 
Diese findet am Samstag, den 28. Mai 2022 um 19:30 Uhr im Bürger-
haus in Niederzier statt.
TOP 1: Begrüßung und Gedenkminute
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
TOP 3: Vorlage des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung
TOP 4: Geschäftsbericht 2021
TOP 5: Kassenbericht 2021
TOP 6: Bericht der Kassenprüfer
TOP 7: Entlastung des Vorstandes
TOP 8: Termine 2021
TOP 9: Verschiedenes
Weitere Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 18. Mai 2022 schriftlich 
an die 1. Vorsitzende Andrea Pelzer zu stellen.
Niederzier, im Mai 2022
Andrea Pelzer
1. Vorsitzende

Durch die Auswirkungen der 3. Pandemie im Rahmen der Corona-Ein-
schränkungen mit Hygienemaßnahmen war es nicht immer einfach, die 
Mitglieder  wie alt hergebracht voll motiviert beim Training zu halten.
Auch heute trainieren vereinzelt Mitglieder noch mit Mundschutz und 
vermeiden Partnerkontakt im näheren Bereich.
Trotzdem war es den Verantwortlichen und Trainern möglich, die erste 
Gruppe  zufriedenstellend auf  eine Gürtelprüfung vorzubereiten.
Auch, wenn die Gesamtumstände zu früheren Trainingsabläufen teilwei-
se nicht zufriedenstellend  sind und auch nicht sein können, gaben sich 
alle Beteiligten große Mühen und die 1. Gürtelprüfung in 2022 konnte 
durchgeführt werden.
Unter den fach- und sachkundigen Blicken der Prüferriege mit Sven und 
Sonja Abels sowie Angelo Klein (alle 4. DAN und B-Prüfer) und unter der 
Gesamtleitung von Hans Abels (5. DAN und A-Prüfer) strengten sich alle 
Prüflinge sichtbar teilweise über das normale Maß hinaus an, wobei 
der sogenannte Corona-Druck   immer noch eine gewisse Nervosität 
erzeugt und es auch noch dauern wird zur einstigen Selbstsicherheit 
wieder zurück zu finden.
Letztendlich waren aber sowohl die Prüfer, die Prüflinge als auch die 
anwesenden Zuschauer zufrieden.

Foto Guido Voulon (mit Freigabe)
Die Prüfer und auch die Vereinsverantwortlichen gratulieren allen zu 
den neu erworbenen Kyu-Graden wie folgt:
9. Kyu Weißgurt:   Marc Schröder; Kewin Orzechowski; Noah Hohnl;   
 Darius Cojocaru; Leon Schönewald;
 Manuel Serdar de Sousa; Tim Mandt; Jette Maßen;  
 Claudia Schröder; Jing Jing Li; Jian Ye Zhang;                
8. Kyu Gelbgurt : Sophie Jansen; Ruslana Calmatui
6. Kyu / Grüngurt :  Juliana Herber; Daniel Serdar de Sousa; Sufian Ab- 
 dullah; Stefan Herber; 
6./5.- Grün-/Blau: Kai Kanwischer
5. Kyu / Blaugurt : Shahed Abdulah;  Mohannad Abdullah
2. Kyu Braungurt : Ingo Hoven und 1. Kyu Braungurt: Marc Voulo

Der Geschichtsverein hatte am Sonntag, dem 24. April, zum Tag der 
offenen Tür eingeladen, um der interessierten Öffentlichkeit seine neuen 
Räumlichkeiten zu präsentieren. Seit Januar 2022 befindet sich das Do-
mizil des Vereins im ehemaligen Gebäude der Volksbank in der Breite-
straße 20 in Niederzier. Der Verein ist sehr froh über dieses großzügige 
Angebot der Gemeindeverwaltung, die die früheren Räume in der Rentei 
nun als Bürofläche in Anspruch nimmt. Neben einem hellen und ausrei-
chend großen Veranstaltungsraum stehen ein Besprechungsraum so-
wie umfangreiche Lagerungsmöglichkeiten im Kellergeschoss zur Ver-
fügung. Nachdem der Umzug abgeschlossen war und die zahlreichen 
Bestände ihren Platz gefunden hatten, hieß es nun, die Bevölkerung ein-
zubinden und ihr die Arbeit und Aufgaben des Vereins näher zu bringen. 
Erfreulich viele Besucher haben das Angebot genutzt und ließen sich 
von den Vorstandsmitgliedern informieren. Diverse Ausstellungs- und 
Anschauungsobjekte zu lokalgeschichtlichen Themen fanden dabei re-
ges Interesse. Wie schon bei anderen Gelegenheiten hatte sich Thomas 
Zingsheim bereit erklärt, die Veranstaltung als „Life act“ in Form eines 
preußischen Infanteristen des Ersten Weltkriegs zu bereichern.
Angesichts des erfreulich großen Zuspruchs konnte der Geschichtsver-
ein am Ende des Tages ein sehr positives Fazit ziehen. 
Nach wie vor ist der Verein daran interessiert, Dokumente und Bildma-
terial zur Geschichte der Orte bzw. der ortsansässigen Familien in der 
Gemeinde Niederzier angeboten zu bekommen, um sie der Nachwelt zu 
erhalten. Jeden Montag ab 18 Uhr besteht Gelegenheit, in der Breite-
straße 20 vorbei zu schauen.
Morgen ist heute Vergangenheit – Die Erinnerung daran und die ent-
standenen Werte müssen erhalten bleiben. Helfen Sie mit!
Für den Vorstand
Helmut Krebs

Erfreuliche Resonanz

1. Karate Dojo Huchem-Stammeln e.V.
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Wer wird neuer Schützenkönig 
oder neue Schützenkönigin?  

Trompetercorps „Zierte Jonge“  
Niederzier 1922 e.V. 
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SERVICE

   
 

Günstige Finanzierung und Leasing auch ohne Anzahlung möglich

34.990.-€

Citroen Jumper
Kipper und Pritschenwagen
Tageszulassungen, 10 km

verschiedene Modelle,
verschiedene 
Motorisierungen

sofort verfügbar !

ab

Ansprechpartner:
Herr Nau
0 24 61 - 99 55 483

Fliesen legen 

und mehr ...

Wir garantieren Ihnen eine optimale Leistungsausführung bei fairen Preisen und würden uns freuen auch für Sie tätig werden zu dürfen.

Fliesenfachbetrieb
Wir übernehmen sämtliche Arbeiten die bei der Altbausanierung und im Neubau anfallen. 

Das bedeutet, Sie benötigen in der Planungs- und Ausführungszeit nur einen Ansprechpartner. 

Wir beauftragen qualifizierte Fachfirmen oder arbeiten mit Handwerker Ihres Vertrauens zusammen. 

Sie können selbstverständlich Eigenleistungen erbringen und wir führen nur Teilleistungen aus.

• Durchführung von Renovierungs- und 

   Terminarbeiten auch in der Nacht, 

   sowie an Sonn- und Feiertagen 

• Aus- und Einräumen von Wohnungen 

   im Zuge von Renovierungsarbeiten 

• Endreinigung

• Balkonsanierung incl.   

  Dachdeckerarbeiten 

• Trockenbauarbeiten 

• Mauer-,  Putz- und Estricharbeiten 

• Elektro- und Installationsarbeiten 

• Handwerkervermittlungs-Service

Leistungsumfang: 
 

• Fliesenarbeiten aller Art 

• Natursteinarbeiten 

• Reparaturservice 

• Versiegelungsarbeiten

Hauptstraße 166 · 52372 Kreuzau · Tel. 0 24 22/47 33 · Fax 0 24 22/90 33 05 · Mobil 0172/2 63 85 76

Über 30 Jahre 

Berufserfahrung


